
 

 
Amtliche Bekanntmachung der  

 
Gemeinde Burgwald 

 

 

Kommunalwahlen am 14. März 2021 

Ausscheiden und Nachrücken von Mitgliedern in der 
Gemeindevertretung Burgwald 

 

In der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung Burgwald am 29. April 2021 
wurden folgende bei der Kommunalwahl am 14. März 2021 gewählte Vertreter in den 
Gemeindevorstand der Gemeinde Burgwald gewählt: 

 Herr Theo Figge (WGBo), Neuer Weg 5, Burgwald 

 Herr Manfred Glaßl (WGBo), Grundweg 4, Burgwald 

 Herr Friedhelm Piston (SPD), Bringhäuser Str. 7, Burgwald 

Gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 2 des Hessischen Kommunalwahlgesetzes in Verbindung mit 
§ 65 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) verlieren diese Vertreter 
dadurch ihren Sitz in der Gemeindevertretung. 

Nach § 34 Abs. 1 des Hessischen Kommunalwahlgesetzes rücken die nächsten noch 
nicht berufenen Bewerber mit den meisten Stimmen der betreffenden Wahlvorschläge 
an deren Stelle. Die sind: 

Für den Wahlvorschlag der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) 

 Frau Daniela Ernst-Frank, Dorfstr. 6, Burgwald 

Für den Wahlvorschlag der Wählergemeinschaft Bottendorf (WGBo) 

 Herr Thorben Fleck, Mühlenweg 16, Burgwald 

Die nächsten noch nicht berufenen Bewerber Herr Dieter Klein und Herr Patrik Nolte 
haben ebenfalls auf ihr Mandat verzichtet. Somit rückt nach 

 Herr Philipp Mengel, Landgraf-Moritz-Str. 23, Burgwald 

Das Ausscheiden und Nachrücken der vorgenannten Kandidaten ist gemäß § 34 Abs. 
3 des Kommunalwahlgesetzes (KWG) festgestellt worden. 



Gegen diese Feststellung kann jede wahlberechtigte Person des Wahlkreises 
Burgwald binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach der öffentlichen 
Bekanntmachung Einspruch erheben. Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der 
nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn ein 
Prozent der Wahlberechtigten, somit mindestens 40 Wahlberechtigte, unterstützen.  

Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Gemeindewahlleiter der 
Gemeinde Burgwald, Hauptstraße 73, 35099 Burgwald, einzureichen und innerhalb 
der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen. Nach Ablauf der Einspruchsfrist 
können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden (§ 25 KWG). 

 

Burgwald, 21.05.2021 

 

(Lothar Koch) 
Gemeindewahlleiter 


